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2100-0285 
An die 
Präsidentin des Burgenländischen Landtages 
LAbg. Mag. Astrid Eisenkopf 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 
 

 

 

Eisenstadt, am 15. Oktober 2025 

 

 

 

SELBSTÄNDIGER ANTRAG 

 

 

der Landtagsabgeordneten Markus Wiesler, Kolleginnen und Kollegen auf 

Fassung einer Entschließung betreffend „Stärkung des Konsumentenschutzes 

im digitalen Raum – Schutz vor intransparenten Preisen, Abo-Fallen und KI-

Täuschung“ 
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Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung des Burgenländischen Landtages vom ….. betreffend „Stärkung 

des Konsumentenschutzes im digitalen Raum – Schutz vor intransparenten 

Preisen, Abo-Fallen und KI-Täuschung“ 

Der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten ist ein zentrales Element sozialer 

Gerechtigkeit. Mit dem rasanten Vormarsch der Digitalisierung verschieben sich die 

Machtverhältnisse zunehmend zugunsten internationaler Konzerne. Ohne 

entschlossenes Handeln droht die burgenländische Bevölkerung im digitalen Raum 

entrechtet zu werden. 

Der digitale Raum bietet zwar viele Vorteile, birgt jedoch auch erhebliche Risiken: 

Intransparente Preisgestaltung durch Algorithmen, versteckte Abo-Fallen und 

irreführende Inhalte durch Künstliche Intelligenz (KI) gefährden zunehmend die 

Verbraucherrechte. Gerade ältere und weniger technikaffine Menschen sind diesen 

Praktiken weitgehend schutzlos ausgeliefert. 

Das Burgenland muss sicherstellen, dass seine Bevölkerung auch im digitalen 

Zeitalter vor solchen unfairen Geschäftspraktiken geschützt wird. Der „Zukunftsplan 

Burgenland 2030“ sieht auf Seite 130 ausdrücklich vor, den Konsumentenschutz 

auszubauen und die Konsumentenschutzberatung zu stärken. Dieser Antrag knüpft 

daran an und konkretisiert dieses Ziel für den digitalen Raum, um den neuen 

Bedrohungen wirksam zu begegnen. 

Der Landtag hat beschlossen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert,  

• die Konsumentenschutzorganisationen im Burgenland gezielt zu stärken, 

insbesondere durch 

o die Erhöhung der finanziellen Mittel für digitale Beratung und Aufklärung, 

insbesondere für ältere und weniger technikaffine Menschen, 

o den Aufbau einer digitalen Beratungsstelle für Konsumentenschutz im 

Internet, die gezielt über Abo-Fallen, Fake-Shops, personalisierte 

Preisgestaltung und algorithmische Manipulation informiert, 

o die Förderung von Informationskampagnen in Schulen, Gemeinden und 

Seniorenorganisationen zur Prävention digitaler Betrugsmaschen; 

Die Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung heranzutreten, diese 

möge 

• ein umfassendes Konsumentenschutzpaket für den digitalen Raum zu 

erarbeiten, das insbesondere folgende Maßnahmen umfasst: 
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o die Schaffung eines bundesweiten Registers für Online-Plattformen, das 

Transparenz über Geschäftsbedingungen, Preismodelle und 

verwendete Algorithmen herstellt, 

o die Einführung einer gesetzlichen Pflicht zur Preis- und 

Algorithmustransparenz auf Online-Plattformen und Vergleichsportalen, 

o die verpflichtende Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten in 

Werbung und Produktbewertungen, 

o die Einführung einfacher und einheitlicher Kündigungsbuttons bei 

Online-Verträgen und Abonnements. 

 
 

Es wird ersucht, diesen Antrag dem Rechtsausschuss zuzuweisen. 


